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Beratung und Hilfe
Das Team der „Bildung und Teilhabe (BuT) 
Beratung“ hilft Ihnen kostenlos bei Fragen 
und Anträgen. 
Sie erreichen die BuT-Beratung online, 
telefonisch unter 030 5771 3004 0 oder per 
E-Mail an info@but-beratung.de.
Die Beratung findet außerdem in den Spra-
chen Englisch, Arabisch, Russisch und Tür-
kisch statt.

Bildung ist wichtig für jedes K ind, aber 
manchmal können die Kosten ein Hindernis 
sein. Bildung und Teilhabe ist eine Hilfe, um 
sicherzustellen, dass auch Kinder aus Famili-
en mit wenig Geld alle Bildungschancen nut-
zen können.
Was bedeutet Bildung und Teilhabe für Ihr Kind?
Bildung und Teilhabe, auch Bildungspaket ge-
nannt, unterstützt Kinder dabei, an Schulakti-
vitäten und Freizeitangeboten teilzunehmen, 
wenn die Familie die Kosten nicht allein tragen 
kann.

Welche Angebote  
werden unterstützt?
Mit Bildung und Teilhabe kann Ihr Kind an vie-
len verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Dazu 
gehören zum Beispiel:
•	 Ausflüge in Schule, Kita und Klassenfahr-

ten: 
	 Die Kosten für Kita-, Schulausflüge und Klas-

senfahrten werden übernommen, und zwar 
für alle Ausgaben, die die Kita oder Schule mit 
Ihnen abrechnet – hierzug gehört nicht das 
Taschengeld für zusätzliche Ausgaben wäh-
rend des Ausflugs.

•	 Schulbedarf: 
	 Pro Schuljahr bekommen Sie 174 Euro Zu-

schuss für den Schulbedarf Ihres Kindes. Die-
sen können Sie für Schulranzen, Sportzeug, 
Stifte und mehr verwenden.

•	 Fahrt zur Schule: 
	 Wenn Ihr Kind mit Bus oder Bahn zur Schu-

le fahren muss, können Sie einen Zuschuss 
zu den Fahrtkosten bekommen, wenn diese 
nicht schon anderweitig übernommen wer-
den.

•	 Lernförderung: 
	 Ihr Kind kann Lernförderung, also zum Bei-

spiel Nachhilfe, bekommen, auch wenn die 

Versetzung nicht in Gefahr ist. Sprechen Sie 
zuerst mit der Lehrerin oder dem Lehrer Ih-
res Kindes. Wenn die Schule keine Lernförde-
rung anbietet, können Sie auch außerschu-
lische Lernförderung nutzen. Dieser Teil des 
Zuschusses obliegt jedoch der individuellen 
Freigabe des zuständigen Amtes.

•	 Mittagsverpflegung in Schule oder Kita: 
	 Es werden die gesamten Aufwendungen des 

Kindes für das gemeinschaftliche Mittages-
sen in der Schule, Kita und Kindertagespfle-
ge übernommen. Der bisher zu leistende Ei-
genanteil von 1 Euro pro Essen entfällt.

•	 Teilnahme an sozialen und kulturellen Akti-
vitäten: 

	 Sie bekommen monatlich 15 Euro für die Teil-
nahme Ihres Kindes an kulturellen Aktivitä-
ten, wie Musikunterricht, im Sportverein oder 
Museumsbesuche im Rahmen der schuli-
schen Bildung.

Manche Städte und Kommunen bieten zusätz-
lich Gutscheine oder Ermäßigungen an. Infor-
mieren Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde, 
um alle Möglichkeiten zu erfahren.

Wer kann die Leistungen  
in Anspruch nehmen?
Alle Kinder im Haushalt können die Leistungen 
nutzen, wenn Sie eine staatliche Unterstützung 
wie Kinderzuschlag, Bürgergeld, Sozialgeld, 

Ein Beitrag von 
Thorsten Papendick

Bildung und Teilhabe

Damit jedes Kind  
mitmachen kann!
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Bildung und Teilhabe ist nicht nur ein aktuelles 
Konzept, sondern auch das Ergebnis einer fort-
schreitenden geschichtlichen Entwicklung, die 
darauf abzielt, Bildung für alle zugänglich zu 
machen. Schauen wir uns die Meilensteine die-
ser Reise an.

Die Anfänge: Bildung als Privileg
In der Vergangenheit war Bildung oft ein Privi-
leg, das nur wenigen vorbehalten war. Historisch 
gesehen hatten nur wohlhabende Familien die 
finanziellen Mittel, um ihre Kinder zur Schule zu 
schicken und ihnen eine umfassende Bildung 
zu ermöglichen. Diese Ungleichheit führte zu 
sozialen Disparitäten und verhinderte den Zu-
gang zu Bildung für viele Kinder.

Die Industrialisierung und der  
Wandel
Mit dem Aufkommen der Industrialisierung im 
19. Jahrhundert veränderte sich die Bildungs-
landschaft. Die steigende Nachfrage nach qua-
lifizierten Arbeitskräften führte zu einem Wan-
del im Verständnis von Bildung. Bildung wurde 
als Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg erkannt, 
und die Idee, dass alle Kinder das Recht auf Bil-
dung haben sollten, gewann an Bedeutung.

Die Entstehung des modernen  
Bildungssystems
Im 20. Jahrhundert erlebten viele Länder die 
Einführung von verpflichtender Grundschul-

bildung. Dies war ein entscheidender Schritt 
in Richtung Chancengleichheit und demokra-
tischem Zugang zur Bildung. Die Entwicklung 
von Bildungseinrichtungen und -systemen trug 
dazu bei, dass Bildung nicht mehr nur für eine 
privilegierte Schicht zugänglich war.

Die Herausforderung der sozialen 
Ungleichheit
Trotz dieser Fortschritte blieb die soziale Un-
gleichheit im Bildungsbereich bestehen. Fami-
lien mit niedrigem Einkommen hatten nach 
wie vor Schwierigkeiten, die finanziellen Belas-
tungen für schulische Aktivitäten und Materia-
lien zu tragen. Dies führte dazu, dass Kinder aus 
ärmeren Verhältnissen oft von Bildungschancen 
ausgeschlossen waren.

Fazit: Gemeinsam für die Bildung  
unserer Kinder
Bildung und Teilhabe ist ein wichtiger Weg, um 
sicherzustellen, dass Ihr Kind alle Bildungschan-
cen nutzen kann. Informieren Sie sich über die 
Leistungen und beantragen Sie diese, damit Ihr 
Kind die bestmögliche Bildung erhält. Jedes 
Kind verdient die gleichen Chancen für eine er-
folgreiche Zukunft!  

Eine geschichtliche Reise durch die Entwicklung

Sozialhilfe, Wohngeld oder Asylbewerber-Leis-
tungen erhalten.

Wie beantragen Sie die Leistungen?
Den Antrag können Sie vor Ort stellen. Wenn Sie 

Bürgergeld bekommen, geht es beim Jobcen-
ter. Sonst bei Ihrer Stadt, Gemeinde oder Ihrem 
Landkreis. 
Die Ansprechpartner finden Sie auf der Website 
des Bundesarbeitsministeriums.
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